GEMEINDE   THAL
Lfd. Nr. 5/2004
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 15.12.2004 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 07.12.2004 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER GK Walter STAHL
GR Ing. BEETZ Heinrich (23.15 Uhr)
GR STAHL Michael
GR HOFER Margarete
GR Ing. VEITSBERGER Alois
GR Mag. ZINGL Franz
GR SÖLKNER Franz
GR HARTNER Anton
GR DI Dr. FOTR Franz
GR Mag. FESSLER Elke
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
GR ECKHARD Gottfried, GR SCHREINER Dietmar, GR HANSMANN Edmund
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
1. Anfrage GK Walter Stahl Wasserdiebstahl
GK Walter Stahl berichtet, dass anlässlich der Mitgliederversammlung beim Wasserverband Steinberg bekannt wurde, dass es beim WV-Steinberg einen Fall von vermutlichem Wasserdiebstahl in Thal gibt. Er fragt an, wie die Gemeinde, sollte dieser Diebstahl bei einem Kanalanschlussverpflichteten vorkommen, mit der Verrechnung der Kanalbenützungsgebühr umgeht?
Der Bürgermeister berichtet, dass, da in diesem Fall die Verrechnung der Kanalbenützungsgebühr "nach der Wasseruhr" nicht erfolgen konnte, die Kanalbenützungsgebühr „nach Personen" nachverrechnet wurde.
2. Anfrage GK Walter Stahl Straßenbeleuchtung
GK Walter Stahl berichtet, dass die Straße vom Gasthaus Dorrer übers Petrusstöckl nach Grottenhof-Hardt unbeleuchtet ist, was vor allem in dieser Jahreszeit, wo die Internatschüler gehen, ein gewisses Problem darstellt, weil man sie nicht sieht. Es ist dort auch eine große Gefahrenquelle. Er fragt an, ob beabsichtigt ist, dieses Straßenstück mit einer Straßenbeleuchtung auszustatten?
Der Bürgermeister teilt mit, dass mit dem EVU Franz gesprochen werden muss, ob dies dort möglich ist. Dort ist keine Erdverkabelung vorhanden. Im Jahr 2005 ist kein Geld im Budget vorgesehen.
1. Anfrage GR SÖLKNER
Bereich Linak - Richtung Ponstingl
GR SÖLKNER berichtet, dass er unlängst im Bereich Linak zwischen Hochstrasser und Ponstingl im Wald spazieren gegangen ist und auf ein „Kampfstoffnachweispapier für flüssige Kampfstoffe" gestoßen ist. Dies wurde offensichtlich im Rahmen einer Bundesheerübung verloren. GR SÖLKNER ersucht, dass man sich mit dem Militärkommando in Verbindung setzt und erfragt, was dort gemacht wird und mit welchen Kampfstoffen dort geübt wird. GR SÖLKNER ersucht um einen Bericht in der nächsten Gemeinderatssitzung.
Der Bürgermeister berichtet, dass ihm bekannt ist, dass dort Marschübungen durchgeführt werden. Er teilt mit, dass beim Militärkommando Steiermark angefragt wird, um welche „flüssigen Kampfstoffe" es sich handelt.
1. Anfrage GRFOTR
Beleuchtung Richtung Kinderdorf
GR FOTR fragt an, ob
1.
im Bereich der Straße zum Kinderdorf - Landesstraße - es prinzipiell möglich wäre, eine Beleuchtung zu machen?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dort eine Beleuchtung ist, es wurden erst 6 Masten ausgetauscht.
GR FOTR fragt an, ob es möglich wäre,
2.
bei der Straße, die nach Thal-Eben hineingeht, eine Kennzeichnung „Achtung Kreuzung" zu
machen, weil es dort an dieser Straßenkreuzung häufig zu gefährlichen Situationen kommt.
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Der Bürgermeister teilt mit, dass dies angeschaut werden muss. Es handelt sich hier auch um eine Landesstraße und wird für den Bereich der Landesstraße diese Angelegenheit an die Landesstraßenverwaltung weitergegeben.
2. Anfrage GR FOTR Weihnachtspräsente für Bedtirftige
GR FOTR berichtet, dass es jedes Jahr kleine Weihnachtspräsente für Bedürftige in der Gemeinde gibt. Ihn würden die Kriterien interessieren, nach denen die Personen ausgewählt werden.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies meistens Sozialhilfeempfänger sind und Leute, die sehr minder bemittelt sind. Derzeit sind es insgesamt 19 Personen.
GR FOTR fragt an, ob man die Listen im Rahmen von einer Prüfungsausschusssitzung anschauen kann?
Der Bürgermeister bejaht dies.
1. Anfrage GR SÖLKNER Initiative Haslau
GR SÖLKNER berichtet, dass es in der Haslau eine Initiative zugunsten von Verkehrsmaßnahmen, vor allem Verkehrslärmminderung, aber auch Verkehrssicherheit gibt. GR SÖLKNER fragt an, was mit dieser Initiative passiert?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Punkt als Nachtrag auf die heutige Tagesordnung kommt.
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Der Bürgermeister beantragt folgende Punkte in die Tagesordnung aufzunehmen: Kontaktperson gem. Landes-Gleichbehandlungsgesetz Resolution „Lärmminderung und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau - Landesstraße" im öffentlichen Teil und FOTR Dipl.-Ing. Dr. Franz u. Maria - Ausnahmegenehmigung gem. § 4 Abs. 5 Stmk. Kanalgesetz; VwGH-Erkenntnis - Bescheid Amt der Stmk. Landesregierung im nicht öffentlichen Teil.
sowie   TOP   2 und   3 des   „Nicht   öffentlichen   Teiles"   nach   dem   „Öffentlichen Teil " zu behandeln.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, die Punkte
4. Ortsentwicklungs KEG - Budget 2005 - mittelfristiger Finanzplan und
7. Ortsentwicklungs KEG - Einbringungsvertrag
von der Tagesordnung herunterzunehmen.
Begründung:
Der Punkt 4.  ist nicht im KEG-Beirat vorberaten worden und der Punkt 7.  kommt völlig überraschend.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
9 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER u. FOTR)
TAGESORDNUNG
Nicht öffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 1.12.2004
2. Prüfungsbericht III. Quartal 2004
3. Lustbarkeitsabgabeordnung - Änderung
4. Ortsentwicklungs KEG - Budget 2005 - mittelfristiger Finanzplan
5. Voranschlag 2005
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6. Mittelfristiger Finanzplan 2005 - 2007
7. Ortsentwicklungs KEG - Einbringungsvertrag
8. Gemischte Siedlungsabfälle - Mindestvolumina
9. Gemischte und sperrige Siedlungsabfälle - Verwertung
10. Grünschnittentsorgung
11. Umweltbericht 2004
12. Eckweg - Umwandlung in öffentliches Gut
13. Eckweg Schlussvermessung - Herstellung der Grundbuchsordnung
14. Kontaktperson gem. Landes-Gleichbehandlungsgesetz
15. Resolution „Lärmminderung und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau - Landesstraße"
16. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
2.
FOTR Dipl.-Ing. Dr. Franz u. Maria - Ausnahmegenehmigung gem. § 4 Abs. 5 Stmk. Kanalgesetz; VwGH-Erkenntnis - Bescheid Amt der Stmk. Landesregierung
3.
Allfälliges
VERLAUF:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 1.12.2004
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 1.12.2004 ist an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer am 7.12.2004 übermittelt worden.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Mag. Fessler, GR Stahl Michael u. GR SÖLKNER) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der THAL gibt es folgende Einwände:
Seite 2, - Zur Anfrage von GR FOTR vom 13.10.2004 bezüglich Verfahrensstand
Ferienwohnungen  letzte  Vollzeile:  „   
  Errichtung  der  geplanten  Straße

" sind die Worte „im Bereich obere Wendlleiten" einzufügen.
Seite 3, Anfrage GR FOTR - Umsetzung des GR-Beschlusses vom 10.12.2003 -Gebührenermäßigung  für  Müllvermeider  -  muss  lauten:   „Anfrage  GR  SÖLKNER
Weiters ist anzuführen: „GR Veitsberger berichtet, dass im Vorstand darüber nicht gesprochen wurde."
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Seite 4, Anfrage GR FOTR - Eröffnung Arnold Schwarzenegger Wanderweg - Vergabe Getränke- und Essensstände. Es ist anzuführen:
„Hinsichtlich der Vereine teilt Bgm. Urdl mit, dass mit dem Verein Alkoblitz wegen einer Beteiligung nicht gesprochen wurde."
Seite 4, Anfrage GR FOTR - Seniorenausflug letzter Absatz muss lauten: „GR FOTR berichtet, dass auch Personen (zB die Frau von Bgm. Urdl im Jahr 2001) teilgenommen haben, die sehr wohl noch berufstätig sind. Er wollte am Ausflug 2003 teilnehmen und dies wurde ihm verwehrt."
Seite 8, unterhalb des 2. Absatzes ist anzuführen:
„GR SÖLKNER verwehrt sich gegen die in diesem Zusammenhang missbräuliche Verwendung des Begriffs Enteignung. Es geht hier um eine Sicherung bereits ersessener Rechte."
Änderung GR Walter Stahl in GK Walter Stahl.
Der Bürgermeister  stellt  den Antrag,  das  Protokoll mit den angeführten Änderungen zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
2. Prüfungsbericht III. Quartal 2004
GR Hartner berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 22.11.2004 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung III. Quartal 2004:
Bargeld
€
1.017,38
Giro
€
136.347,27
Subkonto
€
158.595.67
Gesamt
€
295.960,32
Ortsentwicklungs-KEG III. Quartal 2004: Giroverkehr:
Einnahmen
€         91.853,49
Ausgaben
€         74.386.62
Gesamt Girokonto     €         17.466,87
GR Hartner beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hartner wird einstimmig angenommen.
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3. Lustbarkeitsabgabeordnung - Änderung
Der Bürgermeister berichtet, dass das neue Lustbarkeitsabgabegesetz 2003 das Lustbarkeitsabgabegesetz aus dem Jahre 1950 ersetzt. Sinn und Zweck des neuen Gesetzes war -neben einer erleichterten Abgabeneinhebung - auch eine Vereinfachung und Bereinigung des Lustbarkeitsabgabewesens.
Der Steiermärkische Gemeindebund hat in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Städtebund, Landesgruppe Steiermark, einen Entwurf für die nunmehr zu erlassenden Lustbarkeitsabgabeordnungen der Gemeinden erarbeitet.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, nachstehende Lustbarkeitsabgabeordnung zu erlassen:
In Ermächtigung  des   §   1   Abs.   1   des  Gesetzes  vom 25.3.2003  über die  Einhebung  einer Lustbarkeitsabgabe (Lustbarkeitsabgabegesetz 2003) LGB1. Nr. 50/2003 wird verordnet:
Lustbarkeitsabgabeordnung der Marktgemeinde Thal
Artikel I
§1 Abgabenausschreibung, Steuergegenstand
(1) Für die im Bereich der Marktgemeinde Thal abgehaltenen Veranstaltungen wird nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 25.03.2003 über die Einhebung einer Lustbarkeitsabgabe (Lustbarkeitsabgabegesetz 2003) LGB1. Nr. 50/2003, eine Lustbarkeitsabgabe eingehoben.
(2) Nachstehende Veranstaltungen im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 LAG sind abgabepflichtig:
1. Filmvorführungen
2. Konzertveranstaltungen
3. Lichtbilder-(Multimedia-)vorträge
4. Tanzveranstaltungen (Achtung Tanzlokale, Discos sind wiederkehrende Veranstaltungen)
5. Halten von Automaten
a) Geldspielautomaten
b) Unterhaltungsspielautomaten
c) Automaten, die aggressive Handlungen darstellen
6. Vorträge, Vorlesungen, Deklamationen und Rezitationen
7. Zirkus Veranstaltungen
8. Sportliche Veranstaltungen
9. Theatervorstellungen, Musicals, Sketch- und Kabarettvorstellungen
(3)
Veranstaltungen unterliegen der Lustbarkeitsabgabe auch dann, wenn sie im Rahmen eines Gewerbes   betrieben   werden,   wie   Tischtennis,   Billard,   mechanische   Spielapparate   und Spielautomaten, Musikautomaten u. dgl.
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§2 Befreiungen
(1)
Von der Lustbarkeitsabgabe sind befreit:
1. Vereinsfestlichkeiten und sonstige Aktivitäten durch Vereine, bei denen von den Teilnehmern weder ein Eintrittsgeld oder freiwillige Spenden u. dgl. erhoben werden, noch Speisen und Getränke gegen Entgelt abgegeben werden;
2. Veranstaltungen, die von einer nichtgewerblichen ausschließlich der Jugendpflege dienenden Institution hauptsächlich für Jugendliche (Minderjährige) und deren Angehörige dargeboten werden, unter der Voraussetzung, dass der Reinertrag ohne jeden Abzug der Jugendpflege zufließt und bei der Veranstaltung keine alkoholischen Getränke abgegeben werden;
3. Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie von deren Organen abgehalten werden und ausschließlich religiösen Zwecken dienen;
4. Sportliche   Veranstaltungen   aller   Art   von   im   Gemeindegebiet   ansässigen   Amateur- Sportvereinen insoweit, als daran nur deren Mitglieder sportlich mitwirken. Die sportliche Veranstaltung darf nur der Ausübung des Körpersports dienen und nicht mit der Abhaltung von Tanzbelustigungen verbunden sein.
5. Sportliche Veranstaltungen aller Art von im Gemeindegebiet ansässigen Sportvereinen insoweit,    als   diese   Vereine   nachweislich   Jugendpflege   betreiben.    Die   sportliche Veranstaltung darf nur der Ausübung des Körpersports dienen und nicht mit der Abhaltung von Tanzbelustigungen verbunden sein.
6. Veranstaltungen, bei denen die Marktgemeinde Thal als Veranstalter oder Unternehmer auftritt.
7. Veranstaltungen     des      Österreichischen     Roten     Kreuzes,      des      Österreichischen Bergrettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehren und der Wasserrettung.
8. Veranstaltungen von rechtsfähigen Vereinen sowie rechtsähnlichen Organisationen mit dem Vereinssitz im Gemeindegebiet, die nach den Satzungen oder der sonstigen Rechtsgrundlage und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar die Förderung von gemeinnützigen,  mildtätigen  oder kirchlichen Zwecken überwiegend  im Bundesgebiet verfolgen.
(2) Über Ansuchen kann für Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu vorher anzugebenden mildtätigen Zwecken (§35 LAO) verwendet wird (unter der Voraussetzung, dass keine Tanzbelustigungen  damit verbunden sind) und die Höhe des Reinertrages und seine Verwendung       aufgrund       einer       ordnungsgemäßen       Abrechnung,       welche      vom Zeichnungsberechtigten   (Vereinsobmann,   Geschäftsführer   u.   dgl.)   zu   unterfertigen   ist, nachgewiesen  wird,   eine   Abgabebefreiung   erteilt   werden.   Diese   Nachweisung   ist   der Abgabenbehörde längstens innerhalb der Frist eines Jahres, gerechnet von der Abhaltung der Veranstaltung an, vorzulegen.
(3) Die Abgabenbehörde hat auf Ansuchen des Abgabepflichtigen / der Abgabepflichtigen mit Bescheid festzustellen, ob ein Befreiungstatbestand vorliegt.
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§3 Bemessung der Abgabe
(1) Die Lustbarkeitsabgabe ist für Veranstaltungen bei denen für die Teilnahme bestimmte Entgelte verlangt werden - unerheblich, ob im Gegenzug Karten ausgegeben werden oder nicht – gemäß § 4 zu bemessen.
(2) Für Veranstaltungen, für die kein bestimmtes Entgelt für die Teilnahme verlangt wird (z.B. „Freiwillige   Spende")   oder   eine   Ermittlung   der  Abgabe   aufgrund   von   §   4   nur  mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, ist gemäß § 5 zu bemessen.
(3) Für das Halten von Apparaten gemäß § 1 Abs. 2 Z 6 ist die Abgabe nach § 7 zu bemessen.
(4) Im Zweifel hat die Behörde bei der Anmeldung zu verfügen, nach welcher Grundlage die Bemessung der Abgabe zu erfolgen hat.
§4 Abgabe vom Entgelt
(1) Für die nachstehend bezeichneten Veranstaltungen, für die für die Teilnahme bestimmte Entgelte verlangt werden, beträgt die Lustbarkeitsabgabe:
	1.
	Vorführungen von Filmen
	10%

	2.
	Theatervorstellungen, Musicals, Sketch- und Kabarettvorstellungen, Tanzvorführungen (Ballette), bunte Abende und Kleinkunstvorführungen
	25%

	3.
	Konzerte und sonstige musikalische und gesangliche Darbietungen
	25%

	4.
	Lichtbilder-(Dia-) und Multimediavorführungen (kultureller Art, Natur-, Reiseberichte u. dgl.)
	25%

	5.
	sportliche Veranstaltungen aller Art
	25%

	6.
	Tanzbelustigungen aller Art, Masken- und Kostümfeste, Volksfeste
	25%

	7.
	Bodybuilding, showartige Sportveranstaltungen (Berufssportveranstaltungen) und sonstige showartige Veranstaltungen
	25%


vom Entgelt.
(2) Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung, die für die Zulassung zur Veranstaltung gefordert wird. Zum Entgelt gehört auch die Gebühr für Kleideraufbewahrung sowie für Kataloge oder Programme, wenn die Teilnehmer ohne die Abgabe der Kleidungsstücke oder den Kauf eines Kataloges oder Programmes zur Veranstaltung nicht zugelassen werden und die hieraus erzielten Einnahmen dem Veranstalter zufließen.
(3) Die im Abs. 1 nicht genannten Veranstaltungen ähnlicher Art werden der Gruppe zugerechnet, der sie nach ihrer Art am nächsten stehen. Ist eine solche Zuordnung nicht möglich, beträgt die Abgabe 10 % des Entgelts.
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§5
Abgabe nach der Größe des benutzten Raumes und nach der Besucherzahl
(1) Die Pauschalabgabe gemäß § 4 Abs. 4 LAG beträgt:
	a)
	je angefangene 1 m2 Veranstaltungsfläche, bei einer Teilnehmerzahl bis 200
	EUR 0,10

	b)
	je angefangene 1 m2 Veranstaltungsfläche, bei einer Teilnehmerzahl bis 500
	EUR 0,15

	c)
	je angefangene 1 m2 Veranstaltungsfläche, bei einer Teilnehmerzahl von über 500
	EUR 0,20


(2) Bei Veranstaltungen mit Tanz erhöhen sich die angeführten Abgabesätze um 50 %.
(3) Die angeführten Abgabesätze gelten für fallweise bzw. einmalige Veranstaltungen. Finden die Veranstaltungen   regelmäßig statt, erhöhen sich die Abgabenbeträge um weitere 20 %. Als regelmäßiges Stattfinden gilt eine Anzahl von mehr als drei Veranstaltungen je Monat.
(4) Im Freien gelegene Flächen sind mit der Hälfte ihres Ausmaßes zu berücksichtigen.
(5) Bei längerer Dauer von Veranstaltungen gilt jeder angefangene Zeitraum von drei Stunden als eine Veranstaltung.
(6) Der Pauschalbetrag darf bei regelmäßigen Veranstaltungen 440 Euro monatlich, bei fallweisen Veranstaltungen 300 Euro je Veranstaltung nicht übersteigen.
(7) Eine Abgabefestsetzung hat zu entfallen, wenn bei einmaligen Veranstaltungen die Höhe der Abgabe 10,-- Euro nicht übersteigt.
§6 Abgabe für Automaten
Für das Halten von
1. Schau-, Scherz-, Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten sowie von sonstigen mechanischen Spielapparaten  und   Spielautomaten  wie   Flipper,   Schießapparaten,   Kegelautomaten,   TV- Spielapparaten, Fußball- und Hockeyautomaten, Guckkästen mit Darbietungen beträgt der
Pauschalbetrag je Apparat (Automat) und begonnenem Kalendermonat 20 Euro, sofern es sich nicht um mechanische Spielapparate oder Spielautomaten im Sinne der Z. 2. bis 4. handelt. Sind mehrere Apparate oder Automaten zu kombinierten Spielapparaten (Automaten) wie etwa zu einer Schießgalerie zusammengefasst, so ist der Pauschalbetrag für jeden Apparat (Automaten) zu entrichten;
2. Musikautomaten,     von     Fußballtischen,     Fußball-     und     Hockeyspielapparaten     ohne elektromechanische Bauteile sowie von Kinderreitapparaten und Kinderschaukelapparaten oder anderen vergleichbaren Apparaten beträgt der Pauschalbetrag je Apparat und begonnenem Kalendermonat 10 Euro;
3. Spielapparaten und Spielautomaten, die optisch oder akustisch aggressive Handlungen, wie insbesondere Verletzungen oder Tötung oder Kampfhandlungen gegen Ziele darstellen, beträgt der Pauschalbetrag je Apparat (Automat) und begonnenem Kalendermonat 700 Euro;
4. Geldspielapparaten gemäß § 5a Abs. 3 des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes sowie dem Glücksspielgesetz   unterliegenden   Glücksspielautomaten   beträgt   der   Pauschalbetrag   je Geldspielapparat bzw. Glücksspielautomat und begonnenem Kalendermonat 300 Euro.
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§7 Verweise
(1) Verweise in dieser Verordnung auf Landesgesetze sind als Verweise auf die jeweils gültige Fassung zu verstehen.
(2) Verweise   in   dieser  Verordnung   auf  das   Glückspielgesetz   sind   als   Verweise   auf das Glückspielgesetz, BGB1. Nr. 620/1989, in der Fassung BGB1.1 Nr. 156/2002, zu verstehen.
§8 Geschlechtsspezifische Bezeichnungen
Alle Personenbezeichnungen, die in dieser Verordnung sprachlich in männlicher Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.
Artikeln
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Lustbarkeitsabgabeordnung vom 29.09.1986 außer Kraft.
GK Walter Stahl fragt an, ob der Elternverein von dieser Verordnung anders betroffen ist als bisher? Die Antwort des Bürgermeister lautet nein.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der  Bürgermeister  stellt  den  Antrag,  den  gefassten Beschluss  gemäß   §   131   des  Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
4. Ortsentwicklungs KEG - Budget 2005 - mittelfristiger Finanzplan
Der Bürgermeister berichtet:
Der Entwurf des Budgets 2005 sowie des mittelfristigen Finanzplans ist den Fraktionen vor 2 Wochen übermittelt worden.
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a) Der Budgetentwurf sieht folgendes Ergebnis vor:
Ausgaben
€   355.135,—
Einnahmen
€   355.135,--
Der Zuschuss durch die Gemeinde für 2005 beträgt

46.890,-
Die Investitionskosten 2005 teilen sich wie folgt auf:
· Freizeitpark
€     9.000,-
· Grundankauf primär für Thaler Jungfamilien
€ 232.600,—
Zur Finanzierung des Grundankaufs für Thaler Jungfamilien ist ein Darlehen von € 232.600,— aufzunehmen.
Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde für 2005 beträgt € 46.890,—, der im Gemeindebudget 2005 veranschlagt ist.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Budget der Ortsentwicklungs KEG in der vorliegenden Form zu genehmigen sowie das Darlehen für den Grundankauf für die Thaler Jungfamilien mit € 232.600,— zu veranschlagen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
	b) Der mittelfristige
	Finanzplan
	für die Jahre 2006 -
	2009 sieht folgendes Ergebnis vor:

	in Kuro
	2006
	
	2007
	2008
	2009

	Einnahmen
	
	174.958
	
	176.475
	] "7.455       '
	178.152

	Ausgaben
	
	174.958
	
	176.475
	177.455
	178.152

	Zuschuss Gde.
	
	68.894
	
	70.411
	71.391
	72.088


Der Bürgermeister stellt den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die unter diesem TOP a) und b) gefassten Beschlüsse gem. § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:     Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
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5. Voranschlag 2005
Der Bürgermeister berichtet:
Der Entwurf des Voranschlages 2005 ist 14 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen. Es sind keine Anträge dazu eingegangen. Der Voranschlagsentwurf ist außerdem den Fraktionen vor 2 Wochen übermittelt worden.
Der Bürgermeister hat die Fraktionsführer zu einer Besprechung am 10.11.2004 eingeladen. GR SÖLKNER und GR Hansmann waren verhindert. GR SÖLKNER hat die Wünsche per Mail eingebracht. GR Hansmann hat keine Wünsche bekannt gegeben. GK Walter Stahl nahm an der Besprechung teil und hat dort die Wünsche bekannt gegeben, auf die in den Gruppen näher eingegangen wird.
Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von € 2.155.800,— auf und ist damit ausgeglichen.
Im außerordentlichen Haushalt sind Einnahmen von €201.000,-- und Ausgaben von € 246.000,-- budgetiert und er ist damit nicht ausgeglichen. Der Abgang soll aus Bedarfszuweisungen finanziert werden.
Der Bürgermeister stellt den vorliegenden Voranschlag zur Diskussion und schlägt vor, gruppenweise abzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl,   Hofer,   Zingl,   Hartner,   Fessler,   Michael   Stahl,   Veitsberger   u.   FOTR) angenommen. 1 Gegenstimme (SÖLKNER)
Ordentlicher Haushalt:
Gruppe 0 - Verwaltungskörper und allgemeine Verwaltung
Einnahmen   €        29.200,-
Ausgaben    €   421.400,--
Die Entschädigung für Bürgermeister, Vizebürgermeister und Kassier werden auf Grund d. Stmk.
Gde.Bezügegesetzes um 2 % erhöht.
Die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung wurden vorgesehen.
Für den Jugendgemeinderat sind Mittel budgetiert - ist auch ein Wunsch der THAL.
Bei den Bezügen der Bediensteten wurde dem bei der Erstellung maßgeblichen Wissensstand entsprechend,  eine  durchschnittliche  Lohnerhöhung von rund 2,5  %  angenommen.   Für die Bediensteten im  Gemeindeamt und der  Straßenerhaltung entfällt für Gemeinden über 2.000 Einwohner der Dienstgeberbeitrag.
Die Beschäftigung von Ferialpraktikanten ist wieder vorgesehen.
Die Vergütungen (Verwaltungsaufwand) mit den marktbestimmten Betrieben    sind gemäß der Maastricht-Optimierung budgetiert.
2005 gibt es die Gemeinderats- und Landtagswahl.
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Auf Grund einer gesetzlichen Änderung fallen die Kostenersätze für Wahlen und Volksbegehren geringer aus.
Mittel für den Jakobikirtag wurden vorgesehen.
Weiters wurden der Mitgliedsbeitrag für den Regionalen Entwicklungsverein und für „10 vor Graz" veranschlagt.
GR FOTR stellt den Antrag, künftig den Voranschlags- bzw. Rechnungsabschlusserlass bei der Zustellung des Voranschlages bzw. des Rechnungsabschlusses an die Fraktionsvorsitzenden beizulegen.
Beschluss:
Der Antrag von GR FOTR wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 0 zu bewilligen.
Beschlnss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Gruppe 1 - diese enthält Leistungen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit
Einnahmen   €
2.100,--
Ausgaben €     31.800,--
Die Vollziehung der Tierheimentschädigungsverordnung wurde berücksichtigt.
Auf Grund der neuen vertraglichen Regelungen beträgt der Feuerlöschbetrag für Graz € 15.988,- zuzüglich Indexsteigerung. Für die Feuerwehr Rohrbach-Steinberg ist ein Betrag von € 6.500,- zuzüglich Indexsteigerung zu leisten.
2005 ist wieder eine Rauchmelderaktion geplant.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 1 zu bewilligen.
Beschluss:      Der  Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung und Sport
Einnahmen   €
98.200,-
Ausgaben €   437.100,»
Die Posten, die die Neuanschaffungen im Schul- und Kindergartenbereich betreffen, sind im Ausschuss besprochen worden.
Im Wesentlichen sollen für die Volksschule Regalkästen, Turngeräte, Software für eine neue Schulverwaltung, eine Gipswand mit Tür und Lehrmittel angekauft werden. Auch sind Mittel für ein Englischprojekt vorgesehen.
Der Schwimmkurs mit € 1.600,-- und der Theaterzuschuss von € 300,-- bleiben aufrecht.
Für die Nachmittagsbetreuung an unserer Volksschule sind Kosten von € 6.200,— budgetiert.
Die Gastschulbeiträge für alle Schultypen werden rund € 53.100,— ausmachen.
Der  Beitrag   für  die Privathauptschulen beläuft sich auf € 12.000,—, wobei der Beitrag je Schüler € 800,— pro Jahr beträgt.
GR-Sitzung 15.12.2004
5/2004
15
Im Kindergarten   sind die Mittel  für den  Ganztageskindergarten,  Spiel-  und Buchmaterial, Wühltische, Computer mit Drucker, Sonnenschutz, Bastelbedarf und ein Englischprojekt vorgesehen.
Der Abgang beträgt rund € 123.800,-.
Ein besonderes Anliegen ist die Förderung der Vereine, die eine wichtige Funktion in unserer Gemeinde einnehmen. Für die Förderungen sind von allen Vereinen Rechnungen vorzulegen.
	Tibchiennisvorcm Sportverein
	€ 
€
	509,-3.634,-

	LSV Thal
	€
	363,-

	HSV Sicinber» Yollcvballverein
	€ €
	218,-727,-

	Wisosport für Int. Bike Nordic-Kombination
	€
	363.-



€ 37.000,- Jugendförderung u. Förderung für Meisterschaften
€ 145.-Strom Thaler^ee    t- 17.390,- Jugend​förderung und Förderung für Meisterschaften
€ 3.130.— Jugendförderung und f-örderung für Meisterschaften
Der  Bürgermeister  bedankt  sich bei  allen Vereinsobmännern  für  ihre  Leistungen und  ihre hervorragende Jugendarbeit.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 2 und die Subventionen im o.a. Ausmaß zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Gruppe 3 - Kunst und Kultur
Einnahmen   €

000

Ausgaben €     28.100,--
An Subventionen sind folgende Mittel vorgesehen:
Musikverein Thal

(-'       3.634,-

■M' 2.180.— Jugendförderung i C 500.— Sponsoren​beitrag    l''hernähme der Uelricbskosien in 1 lohe \on<: 1.800.-
	Singkreis
	C
	1.000,-
	■ C 500.- Betr

	1 larter Volksmusik
	
	218.-
	

	Yolksnuisikabcnd 1
	» C
	1.000,-
	

	Theaien erein
	
	727.-
	


W'C-I'ulzen -- € 3.000,- Mähen rund um die Kirche - f 727.- Subvention Jugendtrelf Pfarre Thal ■ (- 3.000.— Sanierung'lotenkammer l'riedhof Kanal-anschluss. eine Subvention ist auch ein Wunsch der ÖVP
	ÖKH
	€
	1.300,-
	Betriebskonten

	Thalcr Perchten
	
	727,-
	

	Kirche F'larre Thal
	£
	1.183.-
	WC-Puizen  -i
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Bei dieser Gelegenheit hebt der Bürgermeister die Leistungen des Kapellmeisters und seiner Musiker und den Singkreis sowie die Harter Volksmusik besonders hervor. Für kulturelle Veranstaltungen sind € 1.200,— vorgesehen. Die Jungbürgerfeier ist wieder veranschlagt.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 3 und die angeführten Subventionen zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR    Veitsberger   bedankt sich als Wirtschaftsratsvorsitzender der Friedhofsverwaltung für die Förderung.
	Einnahmen   €
	
	000

	Subventionen:
	
	

	Geldzuwondungcn
	
	

	für Notmaßnahme
	(-
	2.180.-

	Kindcrdorf Sleinbcrg
	C
	509.-

	AvergcrltrctYen
	C
	363.-

	Pensionistenverband
	(■'
	436.-


Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt
Ausgaben €    176.000,-
t C 1.300.- Betriebskosten übcrörll. Institutionen   ('    581.—
Der Preis je Geschenkskorb bleibt mit € 39,— gleich.
Für die Senioren sind € 3.900,— - GVB-Jahreskarte und Ausflug -, für die Tennisaktion € 1.400,-, für   die   Taxiaktion € 2.100,— vorgesehen.     Weiters   sind für einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen € 727,— budgetiert.
Der Selbstbehalt pro Taxifahrt beträgt € 4,40.
Die Höhe der Sozialhilfeumlage wird € 123.000,— betragen.
Ein Heizkostenzuschuss in Höhe von je € 100,- für Ölheizung und je € 50,— für eine andere Heizungsart entsprechend den Richtlinien des Landes ist wieder vorgesehen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 4 und die angeführten Subventionen    zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 5 - Gesundheit
Einnahmen   €
000
Ausgaben €     51.300,-
Die jährliche Untersuchung für die 2. und 4. Klasse durch Dr. Schmidt ist vorgesehen. Weiters sind Mittel für eine Aktion im Rahmen des Gesunden Dorfes berücksichtigt.
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Für Solaranlagen ist weiterhin eine Förderung von je € 218,-- vorgesehen. Die Förderung für Biomasseheizungsanlagen von max. € 581,— bzw. max. € 872,— (inkl. Förderung für die Lindenhof-Siedlung) sind ebenfalls berücksichtigt.
Weiters soll eine Förderung für den Einbau von Nachrüstpartikelfilter bei Dieselkraftfahrzeugen von € 150,—je Haushalt erfolgen. Voraussetzung ist der Erhalt der Landesförderung
Der Vizebürgermeister und GK Walter Stahl verlassen den Sitzungssaal. SuhM'iilion:
Der Vizebürgermeister und GK Walter Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 5 und die angeführten Subventionen zu bewilligen.
Beschluss:      Der   Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl,   Hofer,   Zingl,  Hartner,   Fessler,   Michael   Stahl,   Veitsberger  u.   SÖLKNER) angenommen. 1 Gegenstimme (FOTR)
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Einnahmen   €
3.800,-
Ausgaben €    156.500,--
Die Instandhaltung des Straßennetzes ist wieder ein Budgetschwerpunkt. Für die Verlegung der Wasserleitung aus der ehemaligen Gemeindestraße in die Gemeindestraße in Waldsdorf sind Mittel von € 10.000,— veranschlagt.
Die Beschäftigung von Ferialpraktikanten ist vorgesehen.
Für Privatstraßen ist ein Betrag von € 7.300,- veranschlagt.
Für die Verkehrssicherheit sind vermehrt Mittel veranschlagt - auch ein Wunsch der ÖVP.
GR Harter verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 6 zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung
Einnahmen   €
14.000,-
Ausgaben €     46.600,--
Für die Landwirtschaft sind sämtliche Förderungen einschließlich der Ankaufsbeihilfe von € 182,- je Widder und Ziegenbock wieder aufgenommen worden.
Für den Ankauf einer landwirtschaftlichen Maschine trägt die Gemeinde € 2.200,—.
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Die Besamungskosten für Rinder werden für die Erstbesamung weiterhin zur Gänze mit € 26,-- und für die Nachbesamung zur Hälfte mit € 13,-- wie bisher übernommen. Der Besamungskostenzuschuss für Zuchtsauen beträgt weiterhin € 11,—pro Jahr und Zuchtsau (max. € 363,-- pro Landwirtschaft und Jahr).
GR Hartner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Für die Beschilderung im Zuge des Natur-Erlebnisparks Plabutsch sind € 1.000,-- veranschlagt. Auch für den „Schwarzenegger-Wanderweg" sind Mittel berücksichtigt.
Für Jagdschutzeinrichtungen soll ein Betrag von € 1.453,-- verwendet werden. GR Hofer und GR Michael Stahl verlassen den Sitzungssaal.
An Gewerbeförderung ist ein Betrag von € 3.634,-- sowie für Betriebe, die Lehrlinge beschäftigen, ist ein Betrag von € 1.090,-- budgetiert.
GR Hofer und GR Michael Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 7 und die angeführten Förderungen zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Gruppe 8 - Dienstleistungen
Einnahmen   €
490.500,-
Ausgaben €    602.100,»
Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Lampentausch im Fuchsloch vorgesehen.
Beim Fuhrpark ist eine neue Kippmulde erforderlich. Der Einbau von Nachrüstpartikelfilter ist
vorgesehen.
Die Eichung der Brückenwaage ist vorzunehmen.
GK Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister berichtet zum Kanal:
Bei   den  Ersätzen   sind   die   Gebühren   der   Gemeindehäuser   und   die   Einnahmen  von   den
Liegenschaften am Robert Mlekus-Weg veranschlagt.
GR Fessler verlässt den Sitzungssaal.
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung sind unverändert. Für den Kanalbauabschnitt 05 sind Anschlussgebühren veranschlagt.
Bei den Entgelten für Firmen sind die Wartung, Spülung und Unvorhergesehenes berücksichtigt. Darlehenszinsen für den BA 05 sind ebenfalls berücksichtigt.
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Investitions- und Tilgungszuschuss in Höhe von € 1.600,— auf Grund der Maastrichtoptimierung bewirken eine ausgeglichene Budgetierung.
Die Vergütung mit dem Ansatz 010 gemäß Maastrichtoptimierung ist berücksichtigt.
Der Vizebürgermeister berichtet zur Müllbeseitigung:
Es    sind  laufende  Einnahmen  von  € 85.100,—und Ausgaben von € 113.400,--budgetiert.
Die Gebühren bleiben unverändert.
Es ist ein Abgang von € 28.300,-- zu verzeichnen.
Die Vergütung mit dem Ansatz 010 gemäß der Maastrichtoptimierung ist berücksichtigt.
GK Walter Stahl und GR Fessler kehren in den Sitzungssaal zurück. Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 8 zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Einnahmen   €   1.518.000,-
Ausgaben €   204.900,-
Die Einnahmen in den Steuerbereichen ergeben sich wie folgt:
· die Grundsteuer für Bauland ist steigend

· die Kommunalsteuereinnahmen sind ebenfalls steigend

· die Höhe des Ersatzes für den Entfall der Getränke- und Speiseeisabgabe beträgt ca. 80 %

· die Höhe des Ersatzes für den Entfall der Ankündigungsabgabe beträgt € 4.000,—

· die Lustbarkeitsabgabe ist steigend - derzeit wieder Geldspielapparat

· die Bauabgabe fällt zufriedenstellend aus

· für  die   Entwicklung   der  Ertragsanteile  wurden  die   Zahlen   lt.   Mitteilung  des   Landes herangezogen, wobei diese auf Grund des niedrigen Wirtschaftswachstums und des schlechten Abschneidens der Steiermark bei der Volkszählung stagnieren. Die beschlossene Steuerreform des Bundes wirkt sich negativ auf die Ertragsanteile aus

· die Finanzzuweisung ist gleichbleibend

Der Gesellschafterzuschuss an die KEG beträgt € 46.890,—.
Investitions- und Tilgungszuschuss gemäß Maastrichtoptimierung betragen € 1.600,—.
Die Landesumlage wurde uns mit € 62.500,— seitens des Landes mitgeteilt.
Die Anteilsbeträge an den aoH betragen € 82.000,--.
GR Veitsberger berichtet, dass er von der ÖVP-Nationalratsabgeordneten, Fr. Ridi Steibl, die Information erhalt hat, dass die Marktgemeinde Thal auf Grund der neuen Finanzausgleichs-Regelung tatsächlich € 40.000,- mehr zu erwarten habe, als im Voranschlag vorgesehen.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 9 zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Außerordentlicher Haushalt:
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN
Einnahmen   €        18.000,-
Ausgaben €      18.000,™
Nach erfolgter Interessenabfrage und Beginn der Planungsarbeiten werden    die Arbeiten zur Flächenwidmungsplan-Revision fortgeführt.
STRASSENBEZEICHNUNG UND HAUSNUMMERIERUNG NEU
Einnahmen   €        11.000,-
Ausgaben €      11.000,-
Die Straßenbezeichnung und Hausnummerierung neu (ein Wunsch aller GR-Fraktionen) wird  mit der Flächenwidmungsplan-Revision durchgeführt.
GEMEINDESTRASSE - RADWEG
Einnahmen   €        33.000,-
Ausgaben €     78.000,-
Der Radweg von Thal-Mühle bis zur Winterteichbrücke soll fertig gestellt werden.
Weiters sind Mittel für die Verlegung der Hofdurchfahrt inkl. Umgestaltung des Kreuzungsbereiches in Thal-Eben (auch ein Wunsch der ÖVP) sowie Mittel für die Gemeindestraße in Thal-Unterbichl vorgesehen.
Mittel für den Gehweg Kirchberg/Linak (auch ein Wunsch der ÖVP) sind 2006 vorgesehen.
GEMEINDEZENTRUM
Einnahmen   €       20.000,-
Ausgaben €     20.000,-
Für das neue Gemeindezentrum sind Mittel für einen Architektenwettbewerb vorgesehen.
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ABWASSERBESEITIGUNG
Einnahmen   €      119.000,-
Ausgaben €   119.000,--
Für die Planung des Kanalbauabschnittes 05 sind Mittel vorgesehen. Mit dem Bau soll ebenfalls 2005 begonnen werden.
Für die Finanzierung ist ein Darlehen aufzunehmen.
Der Bürgermeister beantragt die Zustimmung zum außerordentlichen Haushalt.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der Bürgermeister beantragt, die Beschlüsse des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes für dringlich zu erklären gemäß § 131 Stmk. Volksrechtgesetz.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, nachstehende Beschlüsse zu fassen und diese gemäß § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
1. Der ordentliche und außerordentliche Haushalt sind durch Beschlüsse zu den einzelnen Gruppen gegeben.
2. Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsordnung sollen Ersparungen bei Ausgaben in den Gruppen 0, 2 u. 6, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht – zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Ausgaben - verwendet werden. Damit ist eine flexiblere Abwicklung der Geschäfte möglich.
3. Der Bürgermeister ersucht, die Steuerhebesätze festzusetzen:
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
500 v.H. Grundsteuer für sonstige Grundstücke
500 v.H.
Die übrigen Abgaben sollen laut der vom Gemeinderat beschlossenen Abgabenordnung weiter erhoben werden.
Das    Darlehen    für   den    Kanalbauabschnitt   05    wurde   mit   €61.000,--    (Gesamtbetrag € 152.100,-) veranschlagt.
Der Dienstpostenplan wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
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6. Mittelfristiger Finanzplan 2005 - 2007
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Der Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes 2005 übermittelt worden.

- 2007 ist den Fraktionen vor 2 Wochen
Der mittelfristige Finanzplan 2005 - 2007 sieht folgendes Ergebnis vor:
	in Kuro
	
	2005
	2006
	
	2007

	oH
	
	
	
	
	

	Einnahmen
	2.
	155.800
	2.277.800
	2.
	144.500

	Ausgaben
	2.
	155.800
	2.277.800
	2.
	144.500

	
	
	000
	000
	
	000


	in Kuro
	2005
	2006
	2007

	AoH
	
	
	

	Einnahmen
	201.000
	289.400
	40.000

	Ausgaben
	246.000
	319.400
	50.000

	Abgang
	45.000
	30.000
	10.000


Für die Finanzierung des Kanalbauabschnittes 05 ist ein Darlehen im Gesamtbetrag von € 152.100,— aufzunehmen.
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der  Bürgermeister  stellt  den   Antrag  den  gefassten  Beschluss   gemäß   §   131   des  Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
Der Vizebürgermeister bedankt sich für den Sportverein, Eisschützenverein und Volleyballverein für die Unterstützung durch die Gemeinde.
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7. Ortsentwicklungs KEG - Einbringungsvertrag
Der Vizebürgermeister berichtet:
Seitens der Finanzverwaltung wurden bestimmte Mindestvoraussetzungen für die steuerrechtliche Anerkennung von Miet- und Pachtverhältnissen zwischen ausgegliederten Rechtsträgern und Gebietskörperschaften entwickelt (Randzahl 274 der Umsatzsteuerrichtlinien 2000, kurz UStR). Entsprechend dieser Bestimmung ist unter anderem erforderlich, dass
1. die Gebietskörperschaft am ausgegliederten Rechtsträger zu mehr als 50 % beteiligt ist,
2. das   ausgliederungsgegenständliche   Grundstück   in   das   Eigentum   der   ausgegliederten Rechtsträgers übertragen wird und
3. das   vom   ausgegliederten   Rechtsträger   in   Rechnung   gestellte   Vermietungs-   bzw. Verpachtungsentgelt die Betriebskosten im Umfang der §§ 21 bis 24 MRG zuzüglich einer jährlichen AfA-Komponente übersteigt.
GR SÖLKNER verlässt den Sitzungssaal.
Die Voraussetzung der Eigentumsübertragung ist im Fall der bloßen Einräumung eines Superädifikats oder Baurechts nicht erfüllt.
Die Firma KommunalConsult hat die Ortsentwicklungs-KEG dahingehend überprüft, ob sämtliche Anerkennungskriterien der Rz 274 UStR erfüllt sind. Sollte ein bereits bestehendes Miet- bzw. Pachtverhältnis nicht den Erfordernissen der Rz 274 entsprechen, ist eine Anpassung an die aufgestellten Kriterien bis zum Ablauf des Jahres 2004 zu veranlassen. Wird eine richtlinienkonforme Anpassung nicht bis zum 31.12.2004 durchgeführt, besteht das Risiko, dass das Miet- bzw. Pachtverhältnis zwischen ausgegliedertem Rechtsträger und Gebietskörperschaft (Marktgemeinde Thal) steuerrechtlich nicht anerkannt wird. Ein Verlust der geltend gemachten Vorsteuern wäre die Folge.
Die Liegenschaft, auf welcher der Freizeitpark errichtet wurde, wird nunmehr der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG im Wege einer Einlage übertragen. Mit der Übertragung dieser Liegenschaft soll die Übertragung der Aufgabe „Sanierung, Erhaltung und Vermietung des Freizeitparks Thal" einhergehen.
Die Übertragung der Liegenschaft ist insofern notwendig, als es der Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG ohne im Eigentum dieser Liegenschaft zu sein nicht möglich ist, die übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.
Der vorliegende Einbringungsvertrag wurde von der Firma KommunalConsult erstellt und von einem
Notar überprüft.
Der Einbringungsvertrag enthält im Wesentlichen folgende Punkte:
Vertragsgegenstand:     Grundstück Nr. 1313/1, EZ 1174, KG 63285 Thal
Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Führung, Erhaltung und Vermietung des Freizeitparks Thal werden auf die Marktgemeinde Thal Orts​und Infrastrukturentwicklungs KEG übertragen und zu diesem Zwecke wird die betreffende Liegenschaft ins Eigentum der Marktgemeinde Thal Orts​und Infrastrukturentwicklungs KEG übertragen.
GR-Sitzung 15.12.2004
5/2004
24
Gegenleistung:
Es wird keine gesonderte Gegenleistung vereinbart.
Die Einlage stellt eine freiwillige Gesellschafterleistung dar.
Gebühren:
Dieser   Vorgang   ist   von   der   Grunderwerbsteuer,   von   Stempel-   und
Rechtsgebühren, sowie Gericht- und Justizverwaltungsgebühren befreit.
GR SÖLKNER kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Mit Rechtswirksamkeit des vorliegenden Einbringungsvertrages wird der Miet- und Superädifikatsvertrag vom 09.04.2001 gegenstandslos.
Der Vizebtirgermeister stellt den Antrag, diesbezüglich folgenden Beschluss zu fassen:
Die Marktgemeinde Thal, vertreten durch den Gemeinderat, beschließt die Übertragung der Liegenschaft EZ 1174, KG 63285 Thal, bestehend aus dem Grundstück Nr. 1313/1, auf die Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs KEG im Wege einer Einlage auf Basis des diesem Gemeinderatsbeschluss beiliegenden Einbringungsvertrags (Anhang „A") vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.
Beschluss:     Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickkhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (SÖLKNER u. FOTR)
Der Vizebtirgermeister stellt den Antrag, den gefassten Beschluss gemäß §  131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:     Der Antrag des Vizebürgermeister wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickkhofer, Walter Stahl, Hofer, Zingl, Hartner, Fessler, Michael Stahl u. Veitsberger) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER u. FOTR)
8. Gemischte Siedlungsabfälle - Mindesvolumina
GR Fessler berichtet, dass der Vorstand beauftragt wurde in Zusammenarbeit mit dem Umweltausschuss ein Müllentsorgungssystem zu entwickeln, das Gebührenermäßigungen für Müllvermeider mit sich bringt und noch im Laufe des Haushaltsjahres 2004 wirksam werden soll.
Der Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung hat dazu eine Stellungnahme abgegeben.
Der Richtwert des Sammelvolumens von gemischten Siedlungsabfällen gemäß Steiermärkischem Abfallwirtschaftskonzept liegt bei 370-470 1/EW. Die Marktgemeinde Thal hatte im Jahr 2003 ein Sammelvolumen von 215 1/EW.
In   der   aktuellen   Abfuhrverordnung   der   Marktgemeinde   Thal   unter    §    7   Müllbehälter, Zuteilungsschlüssel werden die Empfehlungen des StAWG weit unterschritten.
Daraus geht eindeutig hervor, dass die Gemeinde Thal unter dem empfohlenen Sammelvolumina liegt   und   der   Abfallwirtschaftsverband    Graz-Umgebung    eine    Veränderung    der   derzeit vorgeschriebenen Sammelvolumina im Sinne des Vorsorgeprinzips keinesfalls als zweckmäßig erachtet.
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Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung am 6.12.2004 und der Umweltausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2004 eingehend damit befasst und haben entsprechend der Empfehlung des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung beschlossen, kein neues Müllentsorgungssystem in Hinsicht auf Änderung des Mindestvolumens von gemischten Siedlungsabfällen zu entwickeln.
Um  den Nachkauf von  Müllsäcken  für  gemischte  Siedlungsabfälle  zu  vermeiden,  soll  ein Informationstag mit Abfallberatung stattfinden, an dem die Mülltrennung Thema sein soll. Außerdem soll ein dementsprechendes Informationsblatt an jeden Thaler Haushalt ergehen.
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
GR Fessler stellt den Antrag, entsprechend den Beschlüssen des Vorstandes und des Umweltausschusses, sowie der Empfehlung des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung kein neues Müllentsorgungssystem in Hinsicht auf Änderung des Mindestvolumens von gemischten Siedlungsabfällen zu entwickeln. Es soll die Abhaltung eines Abfall-Infotages und die Zusendung eines Abfall-Informationsblattes für die Bevölkerung erfolgen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
9. Gemischte und sperrige Siedlungsabfälle - Verwertung
Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Fessler berichtet, dass der Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung gemäß Abfallwirtschaftsgesetz verpflichtet ist, die Restmüllverwertung für die Gemeinden zu organisieren bzw. eine diesbezügliche Ausschreibung durchzuführen.
Der Abfallwirtschaftsverband kam dieser Verpflichtung mit der Begründung, zu wenig Ansuchen aufliegen zu haben, nicht nach.
Der Umweltausschuss hat sich eingehend damit befasst und hat beschlossen, dass die Gemeinde Thal nicht bereit ist, einen zu unrecht erhöhten Preis (dzt. € 174,86/to) für die Verwertung der gemischten und sperrigen Siedlungsabfälle zu leisten und soll daher ein 3-Jahresvertrag mit Beginn 01.01.2005 mit unserer Entsorgungsfirma (Bestpreisklausel - € 155,~/to) abgeschlossen werden.
GR Fessler verliest den Entsorgungsvertrag der Firma Saubermacher. (Anhang „B")
GR Fessler stellt den Antrag, entsprechend dem Beschluss des Umweltausschusses dem Entsorgungsvertrag der Firma Saubermacher zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
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10. Grünschnittentsorgung
GR Fessler berichtet, dass der Umweltausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2004 beschlossen hat, ein Informationsblatt an alle Thalerinnen und Thaler zu schicken, in dem die Bevölkerung über diverse Grünschnitt-Entsorgungsmöglichkeiten (Kontaktdaten von Maschinenring, Öko-Service, Herr Stuhlbacher Johann) informiert wird.
GR Fessler stellt den Antrag, entsprechend dem Beschluss des Umweltausschusses die Bevölkerung wie oben angeführt zu informieren.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
11. Umweltbericht 2004
GR Fessler berichtet über den Inhalt der einzelnen Punkte des Umweltberichtes 2004, mit Schwerpunkt Luftgüte, der auch eingehend in der Umweltausschusssitzung am 13.12.2004 behandelt wurde:
>
LUFTGÜTEMESSUNG:
Die letzte Messung fand im Februar 1999 statt.
Für den Herbst-Winter 2005/2006 wurde ein Termin für eine Luftgütemessung (mobile Mess-Station) sowie für eine separate Feinstaubmessung vorgemerkt. Ein früherer Termin war nicht möglich, da die großen Städte Vorrang haben und wir schon öfter eine Messung hatten. Die Gemeinde Thal liegt mit der letzten Messung im Vergleich zu anderen steirischen Gemeinden gut.
>
CO2-REDUKTION
-    Im gesamten Gemeindegebiet gibt es 127 Ferngas-Hausanschlüsse (davon 104 Gasbetreiber). Die CO2-Reduktion im Vergleich (Ferngas - Heizöl) ist bitte der beiliegenden Emissionsbilanz der Steir. Ferngas (Anhang „C") zu entnehmen.
Heizsysteme im Gemeindegebiet Thal:
57% - Öl
26 % - feste Brennstoffe (auch Pelletts usw. inkl.) 16 % - Gas 1 % - Erdwärme und elektrische Heizungen
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>
HECKENAKTION:
Bei der Frühjahrs-Heckenaktion 2004 wurden 1.593 Stück Heckenpflanzen verkauft.
Aufgrund eines Zuschusses der Marktgemeinde Thal hatten alle Thalerinnen und Thaler die
Möglichkeit, Heckenpflanzen und Obstbäume zum Preis von je € 0,75 zu kaufen.
>
FÖRDERUNG VON SOLARANLAGEN:
Jede neu errichtete Solaranlage wird mit je € 218,-- gefördert. In den Jahren 2001 - 2004 wurden 15 Anträge auf Bewilligung einer Direktförderung für Solaranlagen abgegeben und bewilligt.
>
FÖRDERUNG VON BIOMASSE KLEINFEUERUNGSANLAGEN:
Jede neu errichtete moderne Holzheizung wird mit je € 581,36 bei Scheiterholzgebläsekessel, bei Kachelöfen als Gesamtheizsystem und bei Pelletskaminöfen als Gesamtheizsystem bzw. mit je € 872,04 bei mit Hackschnitzel oder Pellets befeuerten Zentralheizungsanlagen gefördert. In den Jahren 2001 - 2004 wurden 32 Anträge (inklusive 21 Objekte Lindenhofsiedlung) auf Bewilligung einer Förderung für Biomasse Kleinfeuerungsanlagen abgegeben und bewilligt.
>
WINTERDIENST:
Ab der Wintersaison 2004/2005 wird mit einem silogelagerten Kalksplitt mit geringer Abreibung
(Feinstaub) gestreut.
Eine Förderung für Nachrüstpartikelfilter für Pkw ist geplant.
>
KASTANIENBAUM - SPRITZUNG:
Der Kastanienbaum am Kirchberg wurde im Frühjahr 2004 wieder durch die Firma Hermes-Dienste mit einem biologischen Mittel (auf Dimilinbasis - unschädlich für zahlreiche Nutzinsekten!) gespritzt.
Weiters wird auch auf unsere schützenswerten Naturdenkmäler wie die Rotbuche „Bilderbuche" in Kötschberg, die Eibe in Waldsdorf, die Stieleiche am Thalersee, die Mispel in Wendlleiten und das Naturschutzgebiet Thal-Eben hingewiesen.
Der Gemeinderat nimmt den Umweltbericht zur Kenntnis.
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12. Eckweg - Umwandlung in öffentliches Gut
Der Bürgermeister berichtet:
Gemäß   §   8   Abs.   3   des   Stmk.   Landesstraßenverwaltungsgesetzes   1964   i.d.g.F.   wurde  die Gemeindestraße Eckweg ab Grd.St.Nr. 898/3 (Schild) bis Grd.St.Nr. 1142/2 (Freisinger) über das Grd.St.Nr.   1395 je  KG  Thal  in  einen  öffentlichen  Interessentenweg  umgewandelt  und  in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark ausgebaut.
Nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten, der Kollaudierung und Endvermessung des Weges kann nun wieder die Umwandlung in öffentliches Gut erfolgen.
Ein Ansuchen der „Weggenossenschaft Eckweg" für die Umwandlung liegt auf.
Außerdem soll die „Weggenossenschaft Eckweg" aufgelöst werden.
GR FOTR verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Verordnung zu erlassen:
VERORDNUNG
§1
Gemäß § 8 Abs. 3 des Stmk. Landesstraßenverwaltungsgesetzes 1964 i.d.g.F. wird der öffentliche Interessentenweg mit der Bezeichnung „Eckweg" ab Grd.St.Nr. 898/3 bis Grd.St.Nr. 1142/2 über das Grundstück Nr. 1395, je KG Thal in eine Gemeindestraße umgewandelt. Das Grundstück Nr. 1395 wird in das öffentliche Gut übernommen.
§2
Gem. § 45 leg.cit. wird die Weggemeinschaft mit der Bezeichnung „Weggenossenschaft Eckweg" aufgelöst.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gem.   § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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13. Eckweg Schlussvermessung - Herstellung der Grundbuchsordnung
GR FOTR kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister berichtet, dass die Endvermessung des „Eckweges" durch die Vermessungskanzlei DI. Kurt Huber im August 2001 stattgefunden hat. Beim Bezirksgericht soll jetzt die Herstellung der Grundbuchsordnung gemäß den Sonderbestimmungen der §§ 15 ff LiegTeilG für den „Eckweg" beantragt werden.
Die zu verbüchernden Besitzänderungen wurden durch die fertiggestellte Anlage herbeigeführt, und sind in der Natur bereits durchgeführt.
Die neuen Grenzen des Eckweges wurden im Rahmen der Grenzverhandlung vom 30.8.2001 von Herrn Dipl.-Ing. Kurt Huber, 8044 Graz, Mariatrosterstraße 243, in der Natur festgelegt.
Der Bürgermeister stellt den Antrag um Zustimmung zum Projekt „Eckweg" wie im Plan G.Z: 2186 vom 05.10.2001, verfasst von Herrn DI. Huber, Graz, dargestellt sowie um Zustimmung, dass die Herstellung der Grundbuchsordnung gemäß den Sonderbestimmungen der §§15 ff LiegTeilG für den „Eckweg" beim Bezirksgericht beantragt wird.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gem. § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen. GR Beetz nimmt ab 23.15 Uhr an der Sitzung teil.
14. Kontaktperson gem. Landes-Gleichbehandhmgsgesetz
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Mit 01.11.2004 ist das neue Landes-Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Das Aufgabengebiet der Gleichbehandlungsbeauftragten umfasst die Diskriminierungstatbestände auf Grund des Geschlechtes, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, der Behinderung, des Alters und der sexuellen Orientierung. Es ist eine Kontaktperson auf Vorschlag des Bürgermeisters in Gemeinden mit mindestens 15 Bediensteten für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen und der Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes mitzuteilen. Bürgermeister und Gemeinderäte dürfen nicht als Kontaktperson bestellt werden.
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, Frau Eckhard Brigitte als Kontaktperson zu bestellen.
Beschluss;      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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15. Resolution „Lärmminderung und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau - Landesstraße"
Der Bürgermeister berichtet:
Am   13.12.2004  ist  ein Ersuchen mit  der Bezeichnung  „Initiative  für  Lärmminderung  und Verkehrssicherheit in Thal-Haslau" beim Gemeindeamt (in Kopie) eingegangen.
Dies ist gerichtet an den Verkehrsreferenten des Landes LH-Stv. Leopold Schöggl und an den Gemeinderat der Marktgemeinde Thal, z.H. Bgm. Peter Urdl.
GR Beetz und GK Walter Stahl verlassen den Sitzungssaal.
Die Originalunterlagen mit den Originalunterschriften werden laut Auskunft von Herrn Derigo und Frau Eisner dem Verkehrsreferenten des Landes übergeben.
Die Unterzeichneten ersuchen, da die Landesstraße 301 im Bereich von Thal-Haslau täglich von mehr als 7.000 Kraftfahrzeugen befahren werde u. der sich daraus für die Bewohnerinnen der Haslau ergebenden dementsprechend großen Probleme der Lärmbelastung und der Sicherheit, um die rasche Durchführung folgender Maßnahmen:
· Aufbringung einer Flüsterasphaltdecke im gesamten Wohnbereich der Haslau (anstatt wie bisher nur im westlichen Teil).

· Die Aufstellung einer Lärmschutzwand.

· Eine 60 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Siedlungsbereich der Haslau und deren regelmäßige Überwachung durch die Exekutive.

· Die   Anbringung   von   Bodenmarkierungen   für   einen   Fußgängerübergang   und   einer Warnblinkampel im Bereich der Bushaltestelle.

· Wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Verlagerung des (mautflüchtigen) LKW- Verkehrs von der Autobahn auf die Landesstraße 301.

Dieses Ersuchen kann keine Initiative gem. § 116 Stmk. Volksrechtegesetz darstellen, da das Verlangen der Unterzeichneten Maßnahmen umfasst, die nicht in die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde fallen (Landesstraße).
GR Beetz kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister schlägt vor, dieses Ersuchen in Form einer Resolution an den Verkehrsreferenten des Landes durch den Gemeinderat zu unterstützen.
GK Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Resolution zu beschließen:
Die Landesstraße 301 wird im Bereich von Thal-Haslau täglich von mehr als 7.000 Kraftfahrzeugen befahren. Für die Bewohnerinnen der Haslau ergeben sich daraus dementsprechend große Probleme der Lärmbelastung und der Sicherheit. Es wird daher um die rasche Durchführung folgender Maßnahmen ersucht:
· Aufbringung einer Flüsterasphaltdecke im gesamten Wohnbereich der Haslau (anstatt wie bisher nur im westliehen Teil).

· Die Aufstellung einer Lärmschutzwand.

· Eine 60 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Siedlungsbereich der Haslau und deren regelmäßige Überwachung durch die Exekutive.

· Die   Anbringung   von   Bodenmarkierungen   für   einen   Fußgängerübergang   und   einer Warnblinkampel im Bereich der Bushaltestelle.

· Wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Verlagerung des (mautflüchtigen) LKW- Verkehrs von der Autobahn auf die Landesstraße 301.

Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
16. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)   Wanderweg - Initiative
Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 24.03.2004 sowie am 23.06.2004 berichtet, wurde der am 15.03.2004 eingebrachte Initiativantrag auf Herbeiführung eines Gemeinderatsbeschlusses zur Erstellung eines Wanderwegenetzes auf die Entsprechung der Voraussetzungen einer Initiative überprüft und mit Bescheid vom 13.04.2004 festgestellt, dass eine Initiative mit 218 anzuerkennenden Unterstützungserklärungen vorliegt. Der Initiativantrag ist innerhalb eines Jahres vom Gemeinderat zu behandeln.
b)  Bebauungsplan „Rachl" - Ansuchen um Änderung
Zu der am 13.10.2004 vom Gemeinderat beschlossenen Vorgangsweise, dass das 1. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan „Rachl" erst nach Vorliegen beider wasserrechtlicher Bewilligungen (Trümmer u. Fuchs) eingeleitet wird, kann Folgendes mitgeteilt werden:
Die wasserrechtliche Bewilligung „Trümmer" liegt nunmehr vor und die wasserrechtliche Verhandlung „Fuchs" hat bereits stattgefunden.
Lt. DI Kampus, Fachreferent der FA 13B, örtliche Raumplanung, muss auf das Vorliegen der wasserrechtlichen Bewilligung „Fuchs" nicht mehr gewartet werden und kann das Anhörungsverfahren bereits durchgeführt werden.
Das Anhörungsverfahren wird im Jänner 2005 erfolgen. Der Gemeinderat hat danach über die im Anhörungsverfahren eingebrachten Einwendungen und über die 1. Änderung zum Bebauungsplan „Rachl" zu beraten und zu beschließen.
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c)   Kühlhaus - Verkauf
Der Bürgermeister berichtet, dass die Kühlgemeinschaft das Kühlhaus zum Verkauf anbietet. Die Gemeinde wird beim Verkauf mitbieten.
d)  Arbeiten beim Parkplatz Freizeitpark
Der Bürgermeister berichtet, dass mit den Arbeiten beim Parkplatz Freizeitpark begonnen wurde. Mit der Planierung vom Bach weg wurde angefangen. Auch fallt ein Teil des Parkplatzes weg, da wir zur Landesstraße hin einen 4,00 m breiten Grünstreifen errichten und noch Bäume setzen.
Die W-Z Forstbetrieb GmbH beabsichtigt den Holzplatz, der gegenüber von unserem Freizeitpark errichtet wurde, zu verkaufen. Für den Wald gibt es einige Anbieter. Die W-Z Forstbetrieb GmbH wird der Gemeinde den Kauf von 5.000 m2 anbieten.
e)  Umweltzentrum - Videokamera
Seit 14.12.2004 ist die Videokamera beim Umweltzentrum in Betrieb. Eine Tafel „Dieses Gebäude wird videoüberwacht" ist montiert.
Der Vizebürgermeister berichtet:
f)   Freizeitpark
Der   Vizebürgermeister   berichtet,   dass   beim   Freizeitpark   alle   Bewegungsmelder   von Unbekannten abmontiert wurden.
GR FOTR fragt an:
g)  Arnold Schwarzenegger Wanderweg
GR FOTR fragt an, ob es richtig ist, dass entlang des Schwarzenegger Weges Bänke bzw. 1 Bank weggekommen sind? Er macht den Vorschlag, dass man diese Bänke ordentlich kennzeichnet, so dass keiner auf die Idee kommt, die Bank wo anders hinzustellen.
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister teilt mit, dass eine Bank weggekommen ist. Es sind Schilder heruntergerissen bzw. abmontiert worden. Auch wurden Schilder in die falsche Richtung gesteckt. Es war schon einmal eine Bank ein paar Tage weg und dann war sie plötzlich wieder da. Im Winter werden die Bänke weggetan. Auch am Thalersee gab es wieder Vandalismus.
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Die unter den Tagesordnungspunkten 3., 4., 5., 6., 7., 12. und 13. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
Schluss der Sitzung: 00.20 Uhr (16.12.2004)
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 33 Seiten „Öffentlicher Teil" und 9 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
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